
17 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

11.!11. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXxxx.x, 
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1972 ge
ändert wird und andere Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Abgabenrechtes getroffen werden 

(Abgabenänderungsgesetz 1975) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL! 

Umsatzsteuer 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl. Nr. 223, 
in der Fassung des Art. 11 des Bundesgesetzes 
vom 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 27/1974, 
wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 1 Z. 2 Ht. b des § l'hat zu lauten: 

"b) soweit ein Unternehmer im Inland Aus
gaben (Aufwendungen) tätigt, die mit sei
ner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
in Zusammenhang stehen und nach § 20 des 
Einkommel1lSteuergesetzes 1972 oder nach 
§ 16 des Körpersmaftsneuergesetzes 1966 
nicht abzugsfähig sind. Dies gilt nicht für 
Ausgaben (Aufwendungen), die Lieferungen 
oder sonstige Leistungen betreffen, welche 
auf Grund des § 12 Abs.2 erster Satz nicht 
als für das .Unternehmen ausgeführt gelten, 
sowie für Geldzuwendungen;" 

2. Der Abs. 11 des § 3 hat zu lauten: 

,,(11) Eine sonstige Leistung wird im Inland 
ausgeführt, wenn der Unternehmer ausschließlich 
oder zum wesentlimen Teil im Inland tätig wird 
oder wenn der Unternehmer eine Handlung im 
Inland oder einen Zustand im Inland duldet oder 
eine Handlung im Inland unterläßt. Ein Dulden 
im Inland ist auch bei der technischen und wirt
schaftlichen Beratung und Planung für Anlagen 

. einschließlich der Anfertigung von Konstruk
tions-, Kalkulations- und Betriebsunterlagen und 
der überwachung der Ausführung, bei der Ober
Iassung von gewerblichen Verfahren und Erfah
rungen, bei der Erstellung von Gutachten und bei 

der Datenverarbeitung gegeben, wenn die Aus
wertung dieser sonstigen Leistungen durch den 
Leistungsempfänger im Inland erfolgt." 

3. Der Abs. 9 des § 4 hat zu lauten: 

,,(9) Im Falle des § 1 Abs. 1 Z. 2 treten an 
die Stelle des Entgeltes der Teilwert des entnom
menen oder unentgeltlich zugewendeten Gegen
standes oder die auf die Nutzung des Gegen
standes entfallenden Kosten oder die nichtabzugs
fähigen Ausgaben (Aufwendungen)." 

4. Die Z. 6 des § 6 hat zu lauten: 

,,6. die Umsätze der Träger der Sozialversiche
rung und ihrer Verbände, der Krankenfür
sorg,eeinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 2 des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetZies, BGBl. Nr. 20011967, und 
der Träger des öffentlichen Fürsorg,ewesens 
untereinander und an die V,ersicherten, die 
mitversicherten Familienangehörigen, die 
Versorgungsberechtigten oder die Hilfeemp
fänger oder die zum Ersatz von Fürsorge
kosten Verpflichteten sowie die in der Ein
hebung von Umlagen oder Beiträgen für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder 
für bundesgesetzlich errichtete Fonds be
stehenden sonstigen Leistungen;" 

5. Der Abs. 1 Z. 2 lit. b des § 7 hat zu lauten: 

"b) wenn der ausländische Abnehmer den Ge
genstand selbst abholt oder abholen läßt 
und so dann in das Ausland befördert oder 
befördern .läßt, ausgenommen jene Fälle, in 
welchen der Gesamtbetrag der Rechnung 
für die von einem Unternehmer an einen 
ausländischen Abnehmer gelieferten Gegen
stände 2000 S nicht übersteigt. Der aus
ländische Abnehmer kann die von ihm 
eingekauften Gegenstände beim inlän
dischen Lieferer oder von dem inländischen 
Ort abholen oder abholen lassen, zu dem 
der LiefeCier die Gegenstände befördert 
oder versendet hat oder an dem der Lie
f,erer sie selbst eingekauft hat. Die zur Ab
holung benutzten Fahrzeuge können in
ländische oder ausländische sein;" 

D 
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2 17 der Beil~gen 

6. Im § 9 Abs. 1 ist am Schluß der Z. 7 der 
Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
als Z. 8 anzufügen: 

,,8. die üblicherwei~e und ausschließlich der Wer
bung oder der öffentlichkeitsarbeit dienen
den sonstigen Leistungen. Dies gilt nicht, 
wenn sie überwieg,end für Leistungen der 
im § 6 Z. 7 bis 15 bezeichneten Art ausge
führt werden." 

7. Der Abs. 1 des § 10 hat zu lauten: 

,,(1) Die Steuer beträgt für jreden steuerpflich
tigen Umsatz 18 vom Hundert der Bemessungs-
grundlage (§§ 4 und 5)." . 

8. Der Abs. 2 Z. 22 des§ 10 hat zu lauten: 

,,22. die mit dem Betrieb von Anstalten zur 
Müllbeseitigung und zur Abfuhr vün Spül
wasser und Abfällen regelmäßig verbundenen 
Umsätz~." 

9. Die Z. 4 des § 11 Abs .. 1 hat zu lauten: 

,,4. den Tag der Lieferung oder der sünstige~ 
Leistung üder den Zeitraum, über den sich 
die sonstige Leistung erstreckt. Bei Lief'e
rungenüder .sünstigen L'eistungen, die ab
schnittsweise abgerechnret werden (z. B. 
Lebensmittelliderungen), genügt die Angabe 
des Abrechnungsz,eitraumes, soweit dieser 
einen Kalendermonat nicht übersteigt;" 

10. Der Abs. 2 des § 12 hat zu lauten: 

,,(2) Lieferung,en üder sonstige Leistungen 
gelten als für das Unternehmen ausgeführt, wenn 
sie überwiegend für Zwecke des Unue,rnehmens 
erfolgen; Lieferungen oder sonstige Leistungen, 
deren Entgelte keine abzugsfähigen Ausgaben 
(Aufwendungen) im Sinne des § 20 des Einkom
mensteuergeset:oes 1972 oder des § 16 des Kör
perschaftsteuergesetzes 1966 sind üder die in 
Zusammenhang mit einer Tätigkeit stehen, die 
auf Dauer gesehen Gewinne oder Einnahmen
überschüsse nicht ,erwarten läßt (Liebhaberei), 
gelven nicht als für das Unternehmen ausgeführt. 
Lieferungen oder sonstige Leistungen in Zusam
menhang mit der Errichtung oder Erhaltung 
vün .Gebäuden gelten insoweit als für das Un
ternehmen au~geführt, als die Entgelte hiefür 
nach den einkommensteuel"'rechtlichen Vorschrif
ten Betriebsausgaben oder W,erbungskosten sind. 
Der . ,erste Satz gilt sinngemäß für die Einfuhr 
von Geg1enständen. . 

des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn 
diesem die Riechnung über die Beförderung üder 
deren Besorgung erteilt wird." 

11. Der Abs. 10 des § 12 hat zu liuten: 

,,(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den 
der Unternehmer in seinem Unternehmen als 
Ai1laglevermögen verwendet üder nutzt, in den 
auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
folgenden vier Kalenderjahren die Verhältnisse, 
die für den Vürsteuerabzug maßgebend waren~ 
so. ist füt jedes Jahr der Änderung ein Aus
gleich durch ,eine Berichtigung des Vorsteuer
abzuges durchzuführen. Bei Grundstücken im 
Sinne des § 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1955 
tritt an die Suelle des Zeitraumes von vi,er Ka
lenderjahren ein solcher von neun Kalellderjah~ 
,ren. Bei der B,erichtigung ist für jedes Jahr der 
Änderung von 'einem Fünftel, bei Grundstücken 
vün ,einem Zehntel der gesamten auf den Ge
genstand entfallenden Vorsteuer auszugehen." 

12. Der Abs. 4 des § 21 hat zu lauten: 

,,(4) Der "unternehmer wird nach Ablauf des 
Kaleniderjahres oder des kürzer,en Veranlagungs
zeitraumes (§ 20 Abs. 3) zur Steuer veranlagt. 
Er hat für das abgelauf'ene. Kalenderjahr eine 
Steuererklärung abzugeben, in der. er die zu 
entrichtende Steuer nach § 20 Abs. 1 bis 3 und 
§ 16 selbst zu berechnen hat." 

13. Der Abs. 7 des § 21 hat zu lauten: 

,,(7) Im FalLe des Abs. 6 ,erster Satz findet 
eine Veranlagung nur dann statt, wenn eine 

. Steuererklärung eingereicht worden ist üder Vor
auszahlungen für den Veranlagungszeitraum ent
richtet oder festgesetzt worden sind; in diesen 
Fällen ist nur eine nach § 11 Abs. 12 und 14 
gleschuldete Steuer festzusetzen." 

14. Der Abs. 8 des § 21 hat zu lauten: 

,,(8) Der Unternehmer kann bis zum Ablauf 
des dem Veranlagungszeitraum folgenden Ka
lenderjahres gegenüber dem Finanzamt schriftlich 
erklären, daß er auf die Anwendung des Abs. 6 
verzichtet und seine Umsätze nach den allg.e
meinen Vorschriften dieses Bundesg,esetzes v'er
steuern will. Diese Erklärung, bindet den Unter
nehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie 
kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Ka
lenderjahres an widerrufen werden. Der Widerruf 
ist spät,estens bis zum Ablauf des' ersten Kalen
dermonates nach B'eginn dieses Ka1enderjahr,es 

. zu erklären.". . 

Läßt ein Absender ,einen Gegenstand durch 
einen Frachtführer .oder Verfrachter unfrei zu 15. Der Abs. 2 d.es § 22 hat zu lauten: 
einem Dritten befördern oder eine solche Be- ,,(2) Für die Lieferungen und' den Eigenver-
förderung 'durch einen Spediteur unfrei besürgen, : brauch der in der Anlag,e nicht angeführten 
so. gilt Hk den Vorsteuerabzug die Beförderung Getränke und alküholischen Flüssigkeiten ist eine 
oder deren Besorgung als für das Unternehmen zusätzliche Steuer ·von. 12 vüm Hundert der 
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17 der Beilagen 3 

B,emessungsgrundlage zu entrichtlen; diese zusätz
liche Steuer verminctel't sich bei Zutreffen der 
im § 10 Abs. 2 Z. 4 angeführten Voraussetzungen 
für die Lieferungen und den Eigenverbrauch 
von Wein aus frischen W;eintrauben auf 2 vom 
Hundert der Bemessungsgrundlage. Für diese 
zusätzliche St,euer geltlen die allgemeinen Vor
schriften dieses Geset:oes mit der Einschränkung 
sinngemäß, daß. ,ein weiterer' Vorsteuerabzug 
entfällt." 

16. Der § 23 hat zu lauten: 

,,§ 23. (1) Bei Unternehmern, deren Umsätze 
nach § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 im V:eranlagungs
zeitraum 150.000 S nicht überstleigen, ist die für 
den Vei:anlagungsz,einraum zu ,entrichtende Steuer 
nach Maßgabe des Abs. 2 zu kürzen. 

(2): Das Ausmaß der Kürzung beträgt bei 
einem Umsatz von 

nicht mehr als 50.000 S 20 vom Hundert, 
mehr als 50.000 S, aber 

nicht mehr als 100.000 S 15 vom Hundert, 
mehr als 100.000 S, aber 

nicht mehr als 150.000 S 10 vom Hundert 
der Steuer, die der Unternehmer für den Ver
anlagungszeitraum zuentrichtlen hat. 

(3) Die Kürzung kann frühestens in der Steuer
erklärung für den V,eranlagungszeitraum vor
genommen werden." 

17. Im § 25 ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) über Verlangen der Organe der Abga
benbehörde ist die Besichtigung von in Trans
portmitteln oder Transportbehältnissen beför
derten, abgeholten oder verbrachtlen Gegenstän-

I den sowie die Einsichtnahme· in die diese 
Gegenstände begleitenden Geschäftspapiere wie 
Frachtbriefe, Lieferscheine, Rechnungen und 
dergleichen zu gestatten. Zur Durchführung sol
cher Besichtigungen und Einsichtnahmen ist 
das Finanzamt mit allge~einen Aufgaben
bereich, in dessen Amtsbereich sich das Trans
portmitteloder Transportbehältnis befindet, 
zuständig. Die mit der Ausübung der Aufsicht 
beauftragten Organe haben sich zu Beginn der 
Amtshandlung unaufgefordert über ihre Person 
und darüber auszuweisen, daß sie zur Ausübung 
der Aufsicht berechtigt sind." 

18. Der Abs. 5 des §26 hat zu lauten: 

,,(5) Die Bestimmung des § 12 Abs. 10 ist 
erstmals auf Gegenstände anzuwenden, die der 
Unternehmer nach dem 31. Dezember 1975 
det V,erwendung oder Nutzung als Anlagever
mögen zuführt. Bei der Berichtigung des Vor~ 
steucrabzuges für die J ahr,e 1976 und 1977 ist 
die gesamte auf -den Gegenstand entfallende 
Vorsteuer um die auf den Gegenstand entfallende 
Umsatzstleuer für den Selbstverbrauch (§ 29) 
zu kürzen!' 

19. Die Anlage zum Umsatzsteuergesetz 1972 
wird wie folgt geändert: 

a) Z. 31 hat zu lauten: 
,,31. Verschiedene Nahrungsmittlelzubel'eitungen, 

ausgenommen Fruchtsähe, die durch Zusätze 
ihrelll' ursprünglichen Charakter verloren 
haben, auch in Pulverform, kein Milchfett 
enthaltend oder mit .einem Gehalt an Milch
fett von weniger als 1"5% des Gewichtes 
sowie keine Stärke enthaltend oder mit 
einem Gehalt an Stärke von weniger als 
5% des Gewichtes (aus Kapitel 21 des Zoll
tarifes). " 

b) Z. 33 hat zu lauten: 
,,33. Milch, mit Fruchtbestandteilen, Kakao oder 

Schokolade versetzt (aus Nummer 22.02 .des 
Zolltarifes)." 

ARTIKEL II 

Einführungsgesetz zumUmsatzsteuergesetz 1972 

Das Bundesgesetz vom 15. Juni 1972 über 
di~ Einführurig des Umsatzsteuergesetzes 1972, 
BGBL N r .. 224, wird wie folgt geändert: 

1. Die Z. 3 des Art. XI hat zu lauten: 

,,3. Die Schuldverpflichtungen aus den nach 
diesem Bundesgesetz durchgeführten Kredit
operationen sind, bis spätestens 1980 zu 
tilgen. " 

2. Die Z. 4 des Art. XI hat zu lauten: 

,,4. Die nach Abstattung der Vorrats- und An
lagenentlastung verbleibenden Erlöse aus 
der Selbstverbrauchsteuer sind für die Til
gung und Zinsen der nach diesem Bundes
ges,etz en tstandenen Schuldverpflichtungen 
bis zum Zeitpunkt der im Rahmen der 
Z. 3 und 5 durchgeführten Tilgungs- und 
Zinsenzahlung zweckgebunden." 

ARTIKEL III 

Einkommensteuer 

Das EinkommensteuergeSietz 1972, BGBL 
Nr. 440, in der Fassung der BundesgesetzeBGBI. 
Nr. 49311972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 335/ 
1975 und 391/1975, wirdwie folgt geändert: 

1. Im Abs. 1 des § 20 wird als Z. 3 neu ein
gefügt: 

,,3. Repräsentationsaufwendungen, wie ins be
sondel1e Aufwendungen an läßlich der Bewir
tung von Geschäftsfreunden. Für Steuer
pflichtige, die Ausfuhrumsätze tätigen, kann 
der Bundesminister für Finanzen abweichend 
von der vorstehendenB:estimmung mit Ver
ordnung Durchschnittssätze für abzugsfä
hige Repräsentationsaufwendung,en nach den 
jeweiligen Erfahrungen der Praxis fest
set:oen, soweit für die Ausfuhrumsätze: das 
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4 17 der Beilagen 

inländische Besteuerungsrecht . auf dem Ge
biet der Einkommensteuer nicht einge
schränkt ist. Als Ausfuhrumsätze gelren 
Umsätze gemäß § 6 Z. 1 und 2 des Um
satzsteuergesetzes 1972 sowie Leistungen, die 
im Ausland an ausländische Abnehmer (§ 7 
Abs. 1 Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972) 
erhrach-t werden,". 

2. Im § 20 Abs. 1 erhält die bisherige Z. 3 
die Bez,eichnung Z. 4 und die bisherige Z. 4 die 
Bezeichnung Z. 5. 

ARTIKEL IV 

Körperschaftsteuer 

Das Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBl. 
Nr. 156, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 44/1968, 278/1969, 441/1972 und 17/1975, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 16 wvrd als Z. 2 neu eingefügt: 

,,2. Repräsentationsaufwendungen, wie insbe
sondere Aufwendungen anläßlich der Be
wirtung von Geschäftsfreunden. Für Steuer
pflichtige, die Ausfuhrumsätze tätigen, kann 
der Bundesmini5~er für Finanzen abweichend 
von der vorstehenden Bestimmung mit 
V,erordnung Durchschnittssätze für abzugs
fähige Repräsentationsaufwendungen nach 
den jeweiligen Erfahrungen der P,raxis fest
setzen, soweit für die Ausfuhrumsätze das 
inländische Bestleuerungsrecht auf dem Gebiet 
der Körperschaftsteuer nich~ eingeschränkt 
ist. Als Ausfuhrumsätze gelten Umsätze 
gemäß § 6 Z. 1 und 2 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 sowie Leistungen, die im Aus
land an ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 1 
Z. 1 des Umsatzs~euergesetzes 1972) erbracht 
we11den;". 

1. Der Abs. 1 des § 2 hat zu lauten: 

,,(1) Die Tabaksteuer ilSt vom Verkaufspreis 
der Tabakwaren zu berechnen und beträgt 

a) für Zigaretten 55%; 
b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von 

weniger als 1'4 mm zerkleinert ist (Fein
schnitt), und für Rauchtabak, der mehr 
als 50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält, 
470/0; 

c) für Zigarren (auch Stumpen und Zigarillos) 
130/0j 

d) für andere Tabakwa1'1en 340/0." 

2. Der im § 2 Abs. 1 lit. c des Tabaksteuer
gesetzes 1962 in der Fassung der Z. 1 angeführte 
Steuersatz ist auf Zigarren anzuwenden, für 
welche die Tabaksteuerschuld nach dem 31. De
zember 1975 entsteht. 

ARTIKEL VI 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I dieses 
Bundesgesetzes sind, soweit in den Abs. 2 bis 4 
nicht anderes bestimmt wird, anzuwenden: 

a) auf steuerba1'le Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 1 und 2 des Umsatzsteuerge
setzes 1972, die nach dem 31. Dezem
ber 1975ausgeführt werden; 

b) auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972, 
bei welchen der für die Anwendung der 
zolltarifarischen Bestimmungen maßgebende 
Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 1975 
liegt. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 3, 4 und 
8 sind ab dem Veranlagungsjahr 1973 anzuwen
den. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 12, 
2. Im § 16 erhalten die bisherigen Z. 2 bis 4 13 und 14 sind ab dem Veranlagungsjahr 1975 

die Bezeichnung Z. 3 bis 5. aruzuwenden. 

3. Der § 22 Abs. 6 erhält folgenden Wortlaut: (4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 17 treten 

. ,,(6) me Körperschaftsteuer für Einkünfte, die mit 1. Jänner 1976 in Kraft. 
dem Steuerabzug unterliegen, ist durch den (5) Die> Bestimmungen des Art. II t1'leten mit 
Steuerabzug abgegol~en, wenn der Bezieher der 1. Jänner 1975 in Kraft. 
Einkünfte nur beschränkt körperschaftsteuer- (6) Die Bestimmung,en des Art .. III und IV 
pflichtig ist und die Einkünf~e nicht in einem Z. 1 und 2 sind ,erstmals bei· der Veranlagung 
inländischen gewerblichen oder land- und forst- für das Kalenderjahr 1976 anzuwenden. Die 
wirtschaftlichen Betrieb oder aus der Bereili- Bestimmung des Art. IV Z. j ist erstmals bei 

- gung an einem Handelsgewerbe als stiller Ge- der Veranlagung für das Kalenderjahr 1978 an-
sellschafter angefallen sind." zuwenden. 

ARTIKEL V 

Tabaksteuer 

Das Tabaksteuergesetz 1962, .BGBl. Nr. 107, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 404/ 
1967,44/1968, 302/1968,224/1972 und 335/1975, 
wird wie folgt geändert: 

(7) Die Bestimmungen des Art. V treten mit 
1. Jänner 1976 in Kraft. 

ARTIKEL VII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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17 der Beilagen 5 

Erläuterungen 

Zu Art. I Z. 1: 

Im Zusammenhang mit Art. I Z. 10 erfolgt 
eine Neuregelung in der Weise, daß gemäß § 12 
Abs. 2 für Vorleistungen der Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen wird, soweit ,die Entgelte hiefür 
ertragsteuerlich nicht abzugsfähige Ausgaben 
(Aufwendungen) sind. Eine Eigenverbrauchsbe
steuerung für diese Ausgaben (Aufwendungen) 
entfällt daher. 

Der Eigenverbrauchstat'bestand der ertrag
steuerlich nicht abzugsfähigen Aufwendungen 
wird auf Grund der Neufassung nur mehr dann 
erfüllt sein, wenn die Ausgaben (Aufwendungen) 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit Vor
leistungen stehen (:z. 'B. bei Bewirtung von 
Geschäftsfreunden im eigenen Unternehmen und 
bei Entnahme von Dienstleistungen). 

Die Neuregelung bezweckt außerdem eine 
Abgrenzung des Eigenverbrauchstatlbestandes da
hingehend, . daß nur solche nicht .tbzugsfähigen 
Ausgaben (Aufwendungen) als Eigenverbrauch 
besteuert werden sollen, die dem Grunde nach 
mit der Unternehmertätigkeit in einem Zusam
menhang stehen. Die Zitierung des § 16 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1966 soll lediglich 
klarstellen, daß dieser Eigenverbrauchstatbestand 
auch auf Körperschaften Anwendung findet. 

Zu Art. I Z. 2: 

Die vorgesehene E!l1gänzung dieser Bestim
mung dient lediJgHch der KI<lirsteHung, daß es 
sich in ,den .:IIngeführten Fällen um Duldungs
vorgänge h:llnj(~elt, hei wdchen eben&o wie bei 
allen! :IIn!deren Fällen ,des DuldeIliS der Leistungs
ort -dort lie~t, wo die Auswentung der Leistung 
durch den Leistru.trgsempfänger erfoLglt bzw. ge
duIdiet wird. Nach der ibisheri.gen Lehre und 
Rechtsprechung, die auch im :Bericht des Fin:llnz
und Bud'get3JUS'schusseszum U msatzsteueI1ges,etz 
1972 (Nr. 3-82 der Beil3Jge11l zu den stenogra
phiischen Protdkollen ,des Nationo3Jlrates, XIII. 
GP) ihren Niedler®chla.g gefunden hat und sich 
auchinit ,den EWG-Richdinien ,deckit, wäre diese 
KLarstellung 'g:lir nicht erforderLich gewesen. Le
diglichdas Erroenntnis desVwGH vom 4. Juni 

1975, Z1. 831/73, d:lls im Falle der Planver
f:\lSsung dlurch einen ausländischen Architekten 
für ein in!Hvndis,ches Krankenhaus das positive 
Tun und nichlt di,e Ülberlassung der Auswertung 
des Planes in den VordJeI1grund rückt und somit 
.ohne ersi:chdlch'en Grun!d) einen von der herr
sdl:end'eIlJ Lehre und RechrsprechUJIlIg<libweichen
-den StandpUlnkt vertritt, läßt es geboten er
s-chein'en, eine ,gesetzliche KlarSlte1Lung vorzu
nehmen. 

Zu Art. I Z. 3: 

Die vorgesehene hnderung dient lediglich der 
Klarstelhmg, daß im Falle des Eigenvenh!r,;liUches 
nach § 1 Abs. 1 Z. 2 ililt. ob als Bemessungs!grund
lage ,die nicht ahzugsfähigen Ausgaben (Aufwen
,dungen) heranzuziehen sind. 

Zu Art. I Z. 4: 

Durch die Ei'nbeziehung aer Einhehungsver
güt\llIlJg in, die echte BefreiUlng von <lier Um
sat~teuersoll gew;vhrt1cistet werden, daß die für 
Körperschiaften des öffen!tlichen RechtJS und für 
bundesgesetzlich errichltete Fonds entf,ahete Ein
hebungstätilgkeit umsatz-steuerlich Un!belastet 
bleibt. 

Zu Art. I Z. 5: 

Diese X'nderung -dient der V:erw~..1turugsver
eirufa.chung, da iJn -den FäHen dies Verkaufes über 
.den Ladewsch (TouniSitenexpOlrt) in BagateJI
fällen sowoM fürd~e Wirtsch ... ft als auch für 
die F,inanzverwaltun!g erhebliche Schwierigkeiten 
in der Nachweisführung und 1n der Konltrolle 
dieser Vorgänge ,a.uf,getreten sind. 

Zu Art. I Z. 6: 

Durch diese hnderung werden insbesondere 
die Leistungen -der Wer:bungsmittler und aer 
Wertbe- -und Pwb1ic-Rel:lltions-AlgentJUren sowie 
die LerSitungen der weribedurchführeooe,n Unter
nehmer (z. B. ZeitUlIllgen) von der UmsatZISteuer 
hefrcit, soweit ,dies,e Le~stungen für arusländische 
Auftraggeber aJUSigeführt werden. Die hezeich
neben Unternehmer sin!d nach gekendem Recht 
gezwungel1J,ilhren aUisiländischen Auftra.ggebern 
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6 17 der Beilagen 

für die -erbrachten LeistUl1igen die Umsat~steuer 
zu berech11len, obwohl diese Auftra;~gelber häufig 
,nicht zum Vorsteuera;b~g berechtiJ&t sind, weil 
sirdlie nach § 12 Abs. 1 UStG 1972 zum V or
steuerabzug erforderlichen Voraus®et~ungen 
einer Betr'i·ebsSltätte oder der AUSifühmmg von 
Lieferungen .oder sonsttgen Leisltunge.t1' im IinLand 
nicht erfüUen. Durch ,diese Regelung soll erreicht 
werd,en, daß dlieinländisclie WeI1bewir.tJ.9cha.ft in 
wettbewerhsmäßi'~er HinsiJcht keine Na,chteill'e 
erleidet. Die vongesehene Ausnahme von der 
Steuerbefreiung betrifft Fälle, in denen aucll ein 
inländilscher Autura<ggeber keinen Vorsteueralbzug 
hat. . 

Zu Art. I Z. 7: 

Die AnheibuiUJg ,des im § 10 AJbs. 1 UStG 1972 
vO!1.gesehenen NormalSiteuersatzes von 16Q/o Gluf 
18% ersch,eit1lt aus hud'getären Gründen geboten. 
Durch d~'ese Steuersatzerhöhung ist mit einem 
v01~auss.fchtlichen Mehraufkommen j'n Höhe von 
5'5 MilLiarden Schi

'
lling zu Teehnen. 

Zu Art. I Z. 8: 

Durch delll geällldert·en W:ortlaJ1lJt wilid ein
deutig klargeSiteUt, dia,ß auch aJ1lJf den Ell~en~'er
brauch ,der ermäßigte Steuersatz an~uwenden ist. 

Zu Art. I Z. 9: 

Auf Grullidder vOJ:1gesehenJen Änderung ist 
es in jenen FäHen,i,n denen über ausgeführte 
Lieferungen oder sonsltige Le1situngen 11Iicht im 
einzelnen, sondern aJbschnittsweis,e abgerechnet 
wird (Sammelrechnrungen), ni·eht mehr erforder
lich, inder Rechnung ,den Ta,g der eiin'zemen 
Lieferung oder 'SonSitigen Leistung an~uführen. 
Wenn·der .Nbrechnungsz'eitfalum ·einen KaJ:ender
montt nicht übersteigt, soll dli!e Ang:lbe des Zeit
raumes, in dem die Leistungen ausgeführt worden 
sind,aus,reichen. Auf ,diesle Weise ,wVJ:1d insbe
sonder,e im LeberUslffi'.ttJteleinzelh'alndel eine Ver
einfachung erzielt 'lmd die Erfül;luJ1Jg der Ver
pflichtung zur RcechnU:11Igs,legung n!ach § 11 
erleich te!"'t. 

Zu Art. I Z. 10: 

nie Neurege~U:ll'g im § 12 Abs. 2 sieht vm, 
da·ß Lieferull!g!en oder sonstige LdstJUngen, deren 
Enugdte keine ahzugsfähigen Ausgaben (Auf
wenJdungen)im SinJne des § 2.0 des ·Einkommen
steuellgesetz 1972 oder des § 16 ,des Körper
schaftsteuergesetlzes 1966 sind, nicht als für das 
Unternehmen ,arusgeführt ge1llen. Dasgfeiche gilt 
für V.orlei~tungen im Zusammenhang mit Tä
tigkeiten, welche ef'tr.a<gsteuerlich als Liebhalber.ei 
behandeLt werden. Die~e Regelull!g halt :z;ur ;FoLge, 
daß für ,die erwähnten Vorlei'StUl1igeru ein Vor
steuenaibzug auslge9chlosISen iS't. Eilne Eigenver
brauchsbesteuerung ·enltläHt in diesen Fällen. 

Dadurch erg~bt sti·ch insoweirt: eme Veremf'achUJ1Jg 
gegenüber dem hisheriigen Recht~ustand, als es 
en·tbehrlich sein wird, ,dJie in Fr:age kommenden 
Vo!"'steuef'n durch mehrwellt.steuergerechte R,ech
nUnJgen im Sinne des, § 11 des' U msttzsteuerge
setzes . 1972 nachzuweisen und den dadurch 
ermöglichten Vor§ceuera!bzug durch 'einie Eigen
verbr,auchslbesteuerung w~eder ,rückgängig zu 
machen. 

Zu Art. I Z. 11: 

Die Verlängerung Ider Frist für ,die Berich
tigung des· v.orsteueralb~uges hei Grundstücken 
tim Sinne .des Grunderwerbsteuergesetzes: 1955 
erscheint im Hinblick ,auf .die betriebs!gewöhn
liche NutzunJgsdauer derartiger Wirtschafitslgüter, 
welche ennen Zektraum von fünf Jahren weit 
überstei,gt, erforderlich ull!d ·s.oN Ülbelldies im Zu
sammenh,a,11Ig mit dem Wirksamweooen ,der Be
stimmung a!b 1. Jänner 1976 (Allt. I Z. 18) die 
InaITSipruehnahrne ungerechtfertiigter Stell·ervor
teile möglichst ausschließen. 

Zu Art. I Z. 12: 

Die hisherige Regelung im Ietzten SMZ dieser 
Bestimmung hat .im Hinblick auf die al·lgemeine . 
V omnmeldungs.verpflichw11Ig k:lium praktische 
Bedeutung und ka,nn daher ersa'tzlos entfiallen·. 

Zu Art. I Z.13: 

Die Neufassung entspr.ichit der Regelung im 
§ 21 Ahs. 6 und steLlt sich'er, daß dhe gemäß 
§ H Albs. 12 und 14 Igeschuldeten Steuenbetrlige 
hei der Ver:limalgung festgesetzt werden. 

Zu Art. I Z. 14: 

Drurch diese Rege1unJg wird die Frist zur Op
tion fÜll' die Rege1beslteueruiUlg im Interess'e der 
Ahgahepflichtigen um eiJn Kal,enderjahr verlän'- ! 

gert, da 'es· in der Vergangenheit immer wieder 
zur' Versäumnis der F'rVst igekommen ist. 

Zu Art. I Z. 15: 

Diese Änderun.gerg~bt 'sicha<ls FoJ:ge der Er
höhung des Normal~teUJers:atres, im § 10 Ahs. i 
von 16% auf 1811/0. 

Zu Art. I Z. 16: 

Die HerarrziehUing .des Gesamtums:altzes ge).lläß 
§ 17 AbSi. sa.h Basis für die KleiJnUill!ternehmer
r,egelUJng hat in m:lnchen Fällen zu Ergebnisisien 
geführt, die ,dem Sinn uIlldJ Zweck dieser B'e
stimmung nicht entsprechen (z. B. /bei ei:nl€r 
Geschäftsveräußerung im .ga,nzen odef' hei Unter
nehmen; die aum unecht befreite Kr·editU!II1sätze 
auslgefüh11t hahen). Es erscheinJt ,daher :geboten, 
:mstelli1e des GesarntlUms:atz,eg von den Umsätzen 
im SiIl!n1€ des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 aru'Szugehen. 
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17 der Beilagen 7 

Die Neufassung 19ewähdeistet iibe1'ldiites, daß der 
Kürzungslbetra.g von AmtJs wegen zu :berück
sichtigen 1st. 

Zu Art. I Z. 17: 

DIes'e Bestimmung soll den zu~tändilgen Ab
gabenbehörden im 111Iteresseder Sicherung -des 
Steuenufkommensdie MögliCh~eit gelben, üher 
Gege11lStände in Tra;nsportmitteln und Tmtl1>s
portlbehäLtni~sen für Z wrecke der E1'lhebung dler 
Umsatzslteuer e~ne besondere Aufskht auszuüben 
und ausgleichen RückSlichten EinJb1ick in die 
diese Gege11lsttände be~l'eiJtenden Geschäftspapiere 
zu verlangen. Die vOl'gesehenen Maß·nahmen 
stellen solche der amtlichen Auf,sicht dar; ihre 
vorsätziliche Erschwerung oder Verhinderung 
oder .die VetiletJzung der Pflicht, an solchen Ma,ß
nahmen miezuwi'rken, istda,her als Finanzord-
'tl!Ungsw<i:drig~eitt .gemäß § 51 Ab&. 1 Et. e des 
Fina'11zSJtraf,gesetzes in ,der Fa,ssung . der Fina11lz
straflgesetznovelle 1975, BGBt Nr. 335/1975, 
stnatfib ar. 

Zu Art. I Z. 18: 

Im Zusammenhang mit der K:ndel'lUllg der 
Bestimmung des § 12 kbs:. 10 und der E1:'hö
hung des Normalsteuersatzes von 16% auf 18% 

erscheint es :mch geboten, die Wirks,amkeit dieser 
Bestimmung auf den 1. Jänner 1976 vorzuver
legen. Diese Maßnahme dient auch zur Hintan
haltung allfälliger Spekulationen, die durch die 
bereits sehr niedrigen Steuersätze für den Selbst
vetibrauch (4% für 1976, 2% für 1977) ausgelöst 
werden könnten. Die NeufasSiung ~1ch!ließt aUJS, 
daß z. B. im Jahr 1,977 unuer Inanspruchna:hme 
des yoUen VorstJeueraJbzilliges :er:r,ichteiteW ohnun
gen im!g}eichen }ahr Ibei leiner ,bloß 20/oigen 
Selbs,tverbrauchsteuer der Veirwem:!lung a,ls An-

. lagegüter zugeführt und im Jahr 1978 bereits 
ohne Berichtigung des Vorsteuerabzuges als Eigen
tumswohnungen verkauft werden könnten. Jeg
liche Härten, die sich aus der Vorverlegung des 
Wirksamkeitszeitpunktes ergeben könnten, wer
den durch eine Anrechnung ,der 'entrichteten Um
satzsteuer für tde11l Selbstvet1bnauch, auf :die ßle
sam te ,a,uf den Gegen:st:ll11ldi enrtlf,a;Uerrde Vorsteuer 
vermieden. 

Zu Art. I Z. 19: 

Durch ,aie V'ongesehenle Knderung der: Z. 31 
der Anlilage ~011- IgJewährleisteit werden, dlaß auch 
jene Fruchrtsä:lite, ,rue nicht unter ldie Zolltarif
nummer 20.07, sonder,n· a~}g Na,hl'!UJnlgSitl1liittelzu
bere~tungen in: ,die . Zolltiliiif11JUrnmer .2'1.07 des 
Zolltarifs fallen, dem Normalsteuersatz unter
liegen. Au.f diese Weise' wird eine gleichmäßige 
ums'a-tZISteuer,liche Behandlung' für \Slämt!1iChe 
Fruchüsäfte herlbeigefühoc. 

Durch .die And'e11ltllgder Z. 33 der An:1agJe 
soH simerigesteUt werJe11l, da-ß neben, der Frucht
milchauch mit Kaka.o oder Schok'o:lad'e verSle:tzt.e 
Milch (Kakaonrilch, Scho~ola.demiitch und Trink
kakao) dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. 

Zu Art. 11 Z. 1 und 2: 

Im ZUlge der Dul"chfühmng der Z. :3 bis 5 
des A1'lt. XI des BundiesgesetlJe!> vom 15. Jrlmi 
1972 üher die Einführung des Ums,at7Jslteuerge
setzes 1972, BGBl. Nr. 224, wurde festgestellt, 
daß .unoters,chiedli'che Auslegungen diesler Ge
setzesibestimmungen, insbesondere in hezug:wf 
den Zeitpunkt der. Trlgu11'gS'zahlungen, im Be
r,eiche der Mögli,chkeit ,liegen. Außendem wur,de 
als FoLge der :U1ngü11lstigen K<onj!Unktur'enltwick
lüngseitJ 1975 und der dadurch bedilin~ten Ver
meht'!lLtug der Finlal11'zschulden des Bu.ndes eillie 
Verlagel1unlg des, Rückzahlu:11lgs,zdtpunktes der 
Finam:zscoolden aus ,der Z wisChen'firrarnzierung 
der Mehrwertsteuerlück,e edor,derliJch. 

Durch Z. 4 ,des ,novellierten Art. XI ist kil:ar
gesteLtt, daß d~e gemäß Z. 1 de!> Al1t. XI ent
standenen. Schu,ldverpflich,tJungen um,la!bh~ngig 
vom Aufkommende,r SelbSitverbraUlch,slteuer spä
testens im Jahre 19'80 zu tilgen sinlet. 

Zu Art. III und IV Z. 1 und 2: 

Sch,on nJach der derzeit geltenidIen Rechts:1aJge 
sind Au,fwe11ldungen für die Lelbe11'~führung, 
welch,e die wirtschaftliche oder igeseUSlch,afcliche 
~tel1u.n,g des S'teuerpfl.ichtigen: mitt ,s,ich ibrinlgt, 
auch we11ln: sie zur Förderunlg des Berufes oder' 
der Tätigkeitt dies Steuerpflich1tigen erfol,g,en:, ge- ' 
mäß § 20 Abs. 1 Z. 2 EStG 1972 weder bei 
den einzelnen Ei.nikunf.ts,arten noch vom Gesamrt
betng der Einlkünfte aibzuig'sfä111g. Auf Grund 
der BeSitimmu11Ig des § 8 KStG 1966 silnd für 
die El"mj.tt!hmgde~ Ein,kommens von Körper
schaften grundlslätil~ch die Besitimmlwigen ,des 
EStG maßgeblich. Da ,es j,edloch bei Körperschaf
tenzwa,r 11Ieben der :betrieblichen auch einle 
außerbetl1ieb1uche Sphäre ,gibt, ,eine priVla.te Le
bensführung a;ber nicht denlklba;r iSlt, erscheint 
die unmittelbare Anwendbarkeit des vorer
wähnten AiblJUtgsv,erbotes !bei Kö,rperscha,ften 
frarg.1ich. Im In1Jerei>s,e der 's'tJeuer1~chen Gleichbe
handlunlg auch auf diesem Gebiet soll mit der 
vodiegenden GesetzeSibestimmung ein ,generelles 
AibzlUgsveribot fü,r Repräsienta:cionsi:l.U1fwencl.ungen 
von Körpel'lSchafrten nor:m]etrt werdlefii. GIeich
zeitilg sol11 :lAber a-uch dll'rch eine gleichl:al\llterrde 
ei11lkommensteuerlich'e Regelung ,den !bisherigen 
Abgrenzungslschwier-igkeitJen zwisChen ~osten 
der Lebensführung einerseits und betrieblich ver
a,nlaßten Repräsenua1;foDlSwfwe,ndungen anderer
seits begegnet !Ul1id Ülberclies Idie mit der his
herugen siteuerlich,en Berücksichci!gung von Re
präsenllacionsaudwendlungen verbundene Minde
rung dies SteU'e11auH~ommeDIS beseitigt werden. 
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8 17 der Beilagen· 

D.urdJ. die FOr:mIUIlierung "Auf,wendu.n.gen: an
läßlkhder lBew.irtuDJg ViÜ.Ill GeschäfutreUlIlldien" 
sol1 erreicht werden!, daß 

1. Bew~iI'ltlLngllkoSiten .auch nicht hinsichtJl!ich der 
Kon'SlUimat~on&es SteuerpfLiChtÜlgen selbst 
'anerkarnnt wel"dien kÖtlinien, 

2. BewirtungskoSitensowohl ,j,nnlerhaillbals auch 
alUßerhQllib des Haoohaltes 'U11Iter da.s A!bzugs
vel1bot 1ia.llen .und 

3. a;uch BewirltlLngskosten, die ein Unlte,rneh
mer im Wege einles, M]tJtJelSffia11JIleSl (eines 
seiner .AlngesreHteIll)tlräigt, ttlJichlo abgezogen 
we11den: dü'r:fen. 

An der Abzugsfähigkeit der Reisekosten als 
Betriebsausßalben oder als, Wel1bUilllgs®oSlten sohl 
durchdi'e NeUJrege!lu:ng keilne Anderung e:m
treten. 

Eine Einschränkung dies AlbzJUgsverlb()loes von 
Repräsenltationsaufwendungen i'Slt f\ir ,die Ex:" 
ponwi11tscha,{,t vm1gesehen. 

Zu Art. IV Z. 3: 

Mit dieser Ergänzung soll eine dem § 102 Ahs. 5 
ESnG 1972 enttspreche.nde Ver:;tInWa'guIlIgsvorSJchu-ift 
für beschränkt Körperschaftsteuerpflichti,g.e, die 
EinkOOifte aJm), der BeteiIigUIlJg :lIl1! eiIl1!em Han
delsgewerbe als 'SitJiller GeseHs,chafter beziehen, 
geschaffen: we11d1en:. Dalbei' ,ist dlie AnwenJdu11Ig 
dieser Bestimmung ana10gzum Einkommen
steuergesetz erstrna'ls für die Vera;nlagtung 1978 
vorgesehen. 

Zu Art. V Z. 1 und 2: 

ZiJgan'en uniterLiegen derzdt dem ·~m § 2 Albs·. 1 
lit. c des TaibabteueI1gesetzes 1962 in der FaSe 
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 224/1972 
aillgefüht}ten St,euersatz für »,anel'ere 'tahaikwaren" 
von 34% • Diese VerhraluchsteueribelasJtung hat 
sich als zu hoch erwiesen I\.lJnd bewirkt, daß 
das Z~ga11l"etllgeschäft ,für .cLie AUJSltl'li .. a Tabakwenke 
AG vedJUsldbrlIllgend,i,Slt. Eine volle ÜherwälzU!llg 
der Talbakstteuel"beLa!Ytung ,ruf die Ziga'rrenpreise 
war auS' KonkUirrenzgründen nJireht möglich, da 
diese P.rei~,e in österreich bererts Ibedleutendl hö
her s:i.n:d als in den Nacbbarländerßl, was 3;uch 
zu Ums!atzrüc:kgä.n~en gefühflt Jhat. Die Situiattn.on 
Wii11d noch >d:lidurch verschädt, daß die mit 
1. Jänner 1976 eintretende Erhöhung der Um
satz~teuerauch ruf die Zi.gaJrorenpreise Üiber
wälzt werden muß. Um diese Preise in Hinkunft 
kostenldec:kend .gestalnen und'oodul'ch aJUch die 
heimi'S'che Z1garrenpl1odiukcion erhaJ~en z,u kÖin
nen, äst eine erheb~ich,e Senk'lLlllgder Ta!hakSlteuer
bet~'tUInig der Ziga,11ren e11forder.l'ich. ArtüJkel V 
sieh-iJ deshra:llb im § 2 Abs. 1 lit. c des T.aibaJk
steuergesetzes' 1962 einen ,e~genen Sneuer,satz für 

Zigarren von 130/0 vOir. Der Steuel"satz für 
,,'andere 'taib,a;kwa;ren" w~ro in der llIeuen' f~t. cl 
angeführt und blcibt mit 340/0 UniVerände11t. 

Die Bei1astJUtllg der Z~ga:rretllpl'eis<e mit der ge
senkten Tabaksteuer und der Umsatzsteuer wird 
iln®gesamt 28'26% ,des Verkaufspreises aJusma
chenund damit ungefähr g.leich hoch sein wie 
inder Bundesrepublrk Dö\WSChIll!nd, wodiie 
durchs.chnittliehe BelaSitJUßlg m~t heiden Albgaben 
derzeit 28'490/0 beträgt. Die Taooksteuer für 
Zigaroren beträglt inder BUil1Idestrepublik Deutsch
land durchschnliitJdich 1'8' 5 80/0, .n Belgien! UIlld 
HoUa.nd liegt sie zW'i'SChen 1,1'5% 'llI!lJd 16%, 
in d.er Schweiz ist sie mtt durchschnitt11ch 6 his 
7010 noch wesen't!lich ,niedr1ger:. Der neue öster
reichische Talb~SlteuerSiatz für Zigalrren von 13% 
enitsprichtd'emnJach un~efähr dem DurchschnJi1lt 
in den genJ3;l1!nten Länldern;. 

Bei cinem geschätzten jährlichen Zig;tlr:r:enJUm
sa:t,z der AUSitJr:ia 'talbakwerke AG v'on 120 MiJl
lionen Schilling würde sich für dias, U nitJernMmen, 
durch die 'taJbaksteuersen!kung ei'ne Kostenent
lastuJIlfg von r:und 25 Mi:11iioo!e.n SchiH~TIig engeben. 

Zu Art. VI Abs. 2: 

Der Grun'd für dll!Sl rückwirkende Inknaft.tre
ten der gegestt;Ln!dlichen BesurmmuIligen ist darin 
zu suchen:, ,da.ß es ~ich ledigl~ch um die Behebung 
von Au!llegun~sschwierigkeiten für T'aitJbestände 
hand'el't, dlie ,a:n sich hereits im Umsa!tzstteuer
gesetz 1972, BGBI. Nr. 223, geregelt waren. 

Budgetäre Auswirkungen 

Auf dem Gebiet der Ums,atwteuer ist dlUlrch 
die Anhebung ,des Normalisteu,ersaJtZ/eS von 160 /0 

auf 18010 mit einem voraussichtlichen Mehr
aufkommen von 5'5 Mill~arden Schäl1i.nJg zu 1"ech
neu. Die übrigen die UmSQitzsteuer betreffenden 
Gesetzes'änderu.ngen, ,"on welchen einige led:iJg
lich klarstellem:der Natur si,nd oder VerfahrellJSl
vorschrifren betreff,en, 'Siilnd ;in' ihren Auswir
kungen entweder gel"lnJgfügi,g oder nicht .ab
schän~bar, .doch kann insgesamt mit einem 
Mehraufkommen gerechnet wenden. 

Die hudgetären Auswirkungen des auf dem 
Gebiet der Einkommen- und Körpersch,aftsteuer 
vorgesehenen Abzugsverbotes für Repräsenta
ciol1J~aufwenJdu.tl,g1en 'lassen sich auch n~ch!t a-n
nähernd aibsch.ätzen, doch dürfte mitnJilcht un~ 
beträchtlichen' Mehre~1lJna·hment ,gereChnet weroe,n 
können. 

Die Albsenkung des Talbaksteuers'attz,es für 
Zi~3;rren dürft;e em Minderaufkommen a:n Ta:
bakSiteuer von rund 25 MiHionen Schihlin,g zur 
Folge haben. 

Die Durchführung der vorgesehenen Geset:zes
änderungen führt z,u keinem vermehrten Per
sona'bufwailid. 
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Beilage zu den Erläuterungen 

Gegenüberstellung des Wortlautes des Gesetzentwurfes mit dem derzeit 
geltenden Gesetzestext 

Wo.rtbut des Gesetzentwu,rfes Derzeit gelte~der Gesetzestext 

ARTIKEL I 

Umsatzsteuer 

§ 1. (1) Der Ums3!tzSiteuer ,unterliegen die 
foLgenden Umsä~e: 

1. 

2. 

a) ... 

b) soweit eLn Untemehmer im In!a,nd Aus
gaoben (AufwetlJcl.roogen) täci,gt, dre mit 
seiner geweliolichen oder tbet'1UfJichen Tä
tigkeit in Zusammenhang stehen und nach 
§ 20 .des Einlkommensteuergesetzes 1972 
odler nJach § 16 des Körpers,ch_tJeuer
gesetzes 1966 .nicht albrugMähig sillld. Dres 
gilt nicht für Ausga!ben (AufwenJdu11lgen), 
die Lieferu'llIgen oder ~onst~ge Lei'Stungen 
betreffen, welchealuf Grund des § 1~ 
Albs.. 2 erSiter Saltz nicht als für das Un>ter
nehmet1! 'aUSigefühnt ,geLten, sowie für Ge1d
zuwendungen; 

§ 3. (11) Eme sonstige LeiiSItUllig wind im Ln
la'nd aiUSigeführt, wet1!n der Unternehmer aus
sch'1ießLicll oder2mm wesent1~chen Teil im In,l:a.nd 
tätig wind .oder wenn der Untemehmer eine 
HaIll

'
d1ung im Ibland oder emen Zustand im In

landidlu:lJdet oder eine H3!ooaung im lnLa!nd un
terläßt. Ein Dulden im Inland iSitauch bei der 
technischen und: wm-tschaftjLichen B'eratung und 
PlalßUllIg .für Anl:agen einsch1LeßLich der A·nfer
tigulllg von KonStJrukt1~, K,alkuLations,. UIIIId 
BetriJebS'Ulllter1~en und ,der überwachung der 
AUISlführuilllg, bei .der überlassung von gewenb
l~cheI1J Verfahren und Enfahr:u11lgen, hei der Er
S1teililiung von GUluamtenund 'Dei ,a,er Datenver
arbeitung <gegeben~ wen'n :die AuswertlUnig dies,er 
sonstißen Lei'S,tungen du,rch .den Leistungsemp
fälliger im InJa.nJd erfoLgt. 

§ 4. (9) Im F.a!lle des § 1 Abs. 1 Z. 2 treten 
andlie Stelle dies Entgeltes der TeHwert des 
entnlOmmenen oder unentgeltLich zugewendeten 

§ 1. (1) Der Umsatzsteuer unterliegen die 
folgenden Umsätze: 

1. ., .. 

2 ... . 

a) .. . 

b) soweit ein Unternehmer im Inland Auf
welldungen tätigt, die nach § 12 des Ein
kommenst1euergesetzes 1967 nicht abzugs
fähig sind. Dies gilt nicht für Geldzuwen
dungen; 

§ 3. (11) Eine sonstige Leistung wird im Inland 
ausgeführt, wenn der Unternehmer ausschließlich 
oder zum wesentlichen Teil im Inland tätig wird 
oder wenn der Unternehmer eine Handlung im 
Inland oder einen Zustand im Inland duldet oder 
eine Handlung im Inland unterläßt. 

§ 4. (9) Im Falle" des § 1 Abs. 1 Z. 2 treten an 
die Stelle des Entgeltes .der Teilwert des ent
nommenen oder unentgeltlich zugewendeten 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes 

Gegensta.ndes oder ,die a.uf ,die Nutzung des 
Gegenstandes entfallenden Kosten oder die nicht 
ahzUigsfäh~g,en Ausg,aJhen (Aru.fwe.11idJungen). 

§ 6 .... 

6. die Ums,ätze ·der Träger der Soz~alversitche
!11UIlIg und ihrer VerhäIllde, der K!ranken
fürsongeeinrichtulligeru im S~nne des § 2 
Abs. 1 Z; 2 des Beamten-Kranken- und 
Unfianversicherurugsgesetzes, ·BGBffi. Nr. 2'00/ 
1967, ll'I1idder Träger ,des öffetlltlichen Für
sorgew,esens untereinaillder und an dö:e Ver
sich,ellteru, ,die mitvellsicherten FamilienalIllge
höni,gen, die V;ersor,gungsiberochtigten oder 
die HiHeempf~ruger oder die zum Ers<IJtz 
von Fürsol'gekosten Verpflichtenensowie die 
in der Einhebung von Umil'aglen oder Bei
trägen für Körper,schaften des öffentlichen 
RechtJs oder für lbunde~gesetz:liCh err:ichtete 
Fonds bestehenden sonstigen Leistungen; 

§ 7.(1) ... 
1. .. , 
2 ... , 
a) 
b) wenn der ausländische Abnehmer den 

Gegenstand 'selbst abholt oder abholen läßt 
und so dann in das Ausland befördert oder 
befördern läßt, ausgenommen jene Fälle, in 
welchen der Gesamtbetrag der Rechnung 
für die von einem Unternehmer an einen 
ausländischen Abnehmer gelieferten Gegen
stände 2000 S nicht übersteigt. Der auslän
dische Abnehmer kann die' von ihm ein
gekauften Gegenstände beim inländischen 
Lieferer oder von dem inländischen Ort 
abholen oder ahholen lassen, zu dem der 
Lieferer die Gegenstände befördert oder 
versendet hat oder an dem der Lieferer 
sie selbst eingekauft hat. Die zur Abholung 
benutzten Fahrzeuge können inländische 
oder ausländische sein; 

§9.(1) ... 
8. die üblicherweise und ausschließlich der Wer

bung oder der 'öffentlichkeitsarbeit dienen
den sonstigen Leistungen. Dies gilt nicht, 
wenn sie überwiegend für Leistungen der im 
§ 6 Z. 7 bis 15 bezeichneten Art ausge-
führt werden. 

Derzeit geltender Gesetzestext 

Gegenstandes oder di.e auf die Nutzung des 
Gegenstandes entfallenden Kosnen. 

§ 6 .... 

6. die Umsätze der Träger der Sozialversiche
rung und ihrer Verbände, der Krankenfür
sorgeeinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 2 des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetzes, BGBL Nr. 200/1967, und 
der Träger des öff,entlichen Fürsorgewesens 
untereinander und an di,e Versicherten, die 
mitversich.erten Familienangehörigen, die 
Versorgungsberechtigten oder die Hilfe
empfänger oder die zum Ersatz von Für
sorgekosten Verpflichteten; 

§ 7. (1) ... 
'1. ... 

2 .. ,. 
a) 
b) wenn der ausländische Abnehmer den 

Gegenstand selbst abholt oder abholen läßt 
und sodann in das Ausland befördert oder 
befördern I~ßt. Der ausländische Abnehmer 
kann die von ihm eingekaufnen Gegen
stände beim inländischen Lieferer oder von 
dem inländischen Ort abholen oder abholen 
lassen, zu dem der Lieferer die Gegen
stände befö'rdert oder versendet hat oder 
an dem d,er Liefer,er sie selbst eingekauft 
hat. Die zur Abholung benutzten Fahr
zeuge können inländische oder ausländische 
sein; 

§ 9. (1) ... 
8. neu 

§ 10. (1) Die Steuer beträgt für jeden steuer- . § 10. (1) Die Steuer beträgt für jeden steuer
pflichtigen Umsatz 18 vom Hundert der Be- pflichtigen Umsatz 16 vom Hundert der Bemes-
messungs grundlage (§§ 4 und 5). sungsgrundlage (§§ 4 und 5). 

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 8 vom Hun- (2) Die Steuer ermäßigtsich auf 8 vom Hundert 
dert für für 

22. die mit dem Betrieb von Anstalten zur 
MüUbeseitigung und zur Abfuhr von Spül
wasser und Abfällen regelmäßig verbundenen 
Umsätze. 

22. die mit dem Betrieb von AnstaltJen zur Müll
beseitigung tmd zur Abfuhr von Spülwasser 
und Abfällen regelmäßig verbundenen Lei
stungen. 
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§11.(1) ... 

1 ... . 
2 ... . 
3 ... . 

4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen 
Leistung oder den Zeitraum, über den sich 
die sonstige Leistung erstreckt. Bei Liefe
rungen oder sonstigen Leistungen, die ab
schnittsweise abgerechnet werden (z. B. 
Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe 
des Abrechnungszeitraumes, soweit dieser 
einen Ka:lendermonat nicht übersteigt; 

§ 12. (2) Lieferungen oder sonstige Leistungen 
'gelten als für das Unternehmen ausgeführt, wenn 
sie üherwiegend für Zwecke des Unternehmens 
erfolgen; Lieferungen oder sonstige Leistungen, 
deren Entgelte keine a:bzugsfähigen A~sgaben 
(Aufwendungen) im Sinne des § 20 des Eln
kommensteuergesetzes 1972 oder des § 16 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1966 sind oder die in 
Zusammenhang mit einer Tätigkeit stehen, die 
auf Dauer gesehen Gewinne oder Einnahmen
überschüsse nicht erwarten läßt (Liebhaberei), 
gelten nicht als für das Unternehmen ausgeführt. 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen in Zu
sammenhang mit der Errichtung oder Erhaltung 
von Gebäuden gelten insoweit als für das Unter
nehmen ausgeführt, als die Entgelte hief'Ür nach 
den einkommensteuerrechtlichen Vorschriften 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Der 
erste Satz gilt sinngemäß für die Einfuhr von 
Gegenständen. 

Läßt ein Albsender einen Gegenstand durch 
einen Frachtführer oder Verfrachter unfrei zu 
einem Dritten befördern oder eine solche Be-
förderung durch einen Spediteur unfrei besor-
gen, so gilt für den Vorsteuera:bzug die Beförde-
rung oder deren Besorgung als für das Unter-
nehmen des Empfängers der Sendung ausge-
führt, wenn diesem die Rechnung über die Be-
förderung oder deren Besorgung erteilt wird. 

Der z e i t gel t' end erG e set z e s tex t 

§ 11. (1) ... 

1. .. . 

2 ... . 
3 ... . 

4. den Tag der Lieferung oder ,der sonstigen 
Leistung oder den Zeitraum, über den sich 
die Leistung erstreckt; 

§ 12. (2) Lieferungen oder sonstige Leistungen 
gelten als für das Unternehmen aus~eführt, wenn 
sie überwiegend für Zwecke des Unternehmens 
erfolgen. Li:eferungen oder sonstige Leistungen 
in Zusammenhang mit der Errichtung oder Er
haltung von Gebäuden gelten insoweit als für 
das Unternehmen ausgeführt, als die Entgelte 
hidür nach deneinkommensteuerrechtlichen Vor
schriften Betriebsausgabenoder Werbungskosten 
sind. Der erste Satz gilt sinngemäß für die Ein
fuhr von Gegenständen. 

Läßt ein Absender einen Gegenstand durch 
einen Frachtführer oder Verfral:h.ter unfrei zu 
einem Dritten befördern oder eine solche Be
förderung durch einen Spediteur unfrei besorgen, 
so gilt für den Vorsteuerabzug die Beförderung 
oder deren Besorgung als für das Unternehmen 
des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn 
diesem die Rechnung über die Beförderung oder 
deren Besorgung erteilt wird. 

§ 12. (10) Andern sich bei einem Gegenstand, § 12. (10) Andern sich bei einem Gegenstand, 
den der Unternehmer in seinem Unternehmen als den der Unternehmer in seinem Unternehmen 
Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den als Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in 
auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung den auf das Jahr der Anschaffung oder Herstel
folgenden vier Kalenderjahren die Verhähnisse, lung fol~enden vier Kalenderjahren die Ver
die für den Vorsteuenbzug maßgebend waren, so, hältnisse, die für den Vorsteuerabzug maßgebend 
ist für jedes Jahr der Anderung ein Ausgleich waren, so ist für jedes Jahr der Anderung ein 
durch eine Berichtigung des Vorsteueralbzuges Ausgleich durch eine Berichtigung des Vorsteuer
durchzuführen. Bei Grundstücken im Sinne des abzuges durchzufühl1en. Bei der Berichtigung ist 
'§ 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1955 tritt an für jedes Jahr der Xnderung von einem Fünftel 
die Stelle des Zeitraumes von vier Kalender- der g,esamten auf den Gegenstand entfallenden 
jahren ein solcher von neun Kalenderjahren. Bei Vorsteuer auszugehen. 
der Berichtigung ist für jedes Jahr der Xnderung 
von einem Fünftel, bei Grundstücken von einem 
Zehntel der gesamten auf den Gegenstand ent-

, fallenden Vorsteuer auszugehen. 
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§ 21. (4) Der Unternehmer wird nach Ablauf 
des Kalenderjahres oder des kürzeren Veran
lagungszeitraumes (§ 20 Abs. 3) zur Steuer ver~ 
anlagt. Er hat für das abgelaufene K:i'lenderjahr 
eine Steuererklärung abzugeben, in der er die 
zu entrichtende Steuer nach § 20 Ahs. 1 bis 3 
und § 16 selbst zu berechnen hat. 

(7) Im Falle des Abs. 6 erster Satz findet eine 
Veranlagung nur dann statt, wenn eine Steuer
erklärung eingereicht worden ist oder V oraus
zahlungen für den Verarrlagungszeitraum ent
richtet oder festgesetzt worden sind; in diesen 
FäHen ist nur eine nach § 11 Abs. 12 und 14 
geschuldete Steuer festzusetzen. 

(8) Der Unternehmer kann bis zum Ablauf 
des dem Veranlagungszeitraum fdlgenden Ka
lenderjahres gegenülber dem Finanzamt schrift
lich erklären, daß er auf die Anwendung des 
Abs. 6 verzichtet ,und seine Umsätze nach den 
allgemeinen Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
versteuern will. Diese Erklärung bindet den 
Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. 
Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines 
Ka'lenderja'hres an widerrufen werden. Der Wider
ruf ist spätestens his zum Ablauf des ersten 
Kalendermonates nach Beginn dieses Kalender
jahres zu erklären. 

§ 22. (2) Für die Lieferungen und den Eigen
verbrauch der in der Anlage nicht angeführten 
Getränke und alkoholischen Plüssigkeiten ist eine 
zusätzliche Steuer von 12 vom Hundert der Be
messungsgrundlage zu entrichten; diese zusätz
liche Steuer vermindert sich bei Zutreffen der 
im § 10 Albs. 2 Z. 4 angeführten Voraussetzungen 
für die Lieferungen und den Eigenverbrauch von 
Wein aus frischen Weintrauben auf 2 vom Hun
dert der Bemessungsgrundlage. Für diese zusätz
liche Steuer gelten die allgemeinen Vorschriften 
dieses Gesetzes mit der Einschränkung sinngemäß, 
daß ein weiterer Vorsteuerabzug entfällt. 

§ 23. (1) Bei Unternehmern, deren Umsätze 
nach § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 im Veranlagungs
zeitraum 150.000 S nicht übersteigen, ist die für 
den Verarrlagungszeitraum zu entrichtende Steuer 
nach Maßgabe des Abs. 2 zu kürzen. 

(2) Das Ausmaß der Kürzung beträgt bei 
einem Umsatz von 

nicht mehr als 50.000 S . . .. 20 vom Hundert, 
mehr als 50.000 S, aber nicht 

mehr als 100.000 S .... 15 vom Hundert, 
mehr als 100.000 S, aber nicht 

mehr als 150.000 S .... 10 vom Hundert 

Derzeit geltender Gesetzestext 

§ 21. (4) Der Untemehmer wird nach Ablauf 
des Kalenderjahres oder des kürzeren Veranla
gungsz.eitraumes (§ 20 Abs. 3) zur Steuer ver
anlagt. Er hat für daß abgelaufene Kalenderjahr 
eine Steuererklärung abzugeben, in der er die zu 
entrichtende Steuer nach § 20 Abs. 1 bis 3 und 
§ 16 selbst zu bel'echnen hat. Bei Einstellung der 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit '(§ 20 
Abs. 3) hat der Unternehmer binnen einem 
Monat nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes 
eine Steuererklärung abzugeben. 

(7) Im Falle des Abs. 6 erster Satz findet eine 
Veranlagung nur dann statt, wenn eine Steuer
erklärung eingel'eicht worden ist oder Voraus
zahlung,en für den Veranlagungszeitraum ent
richtet oder festgesetzt worden sind; ·eine Steuer 
ist in diesen Fällen nicht festzusetzen. 

(8) Der Un.ternehmer kann bis zum Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes gegenüber dem Finanz
amt schriftlich erklären, daß er auf die Anwen
dung des Abs. 6 verzichtet und seine Umsätze 
nach den allgemeinen Vorschriften dieses Bundes
gesetzes versteuern will. Diese Erklärung bindet 
den Unternehmer mindestens für fünf Kalender-· 
jahre. Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn' 
eines Kalenderjahr;es an widerrufen werden. Der 
Widerruf ist spätestens bis zum Ablauf des ersten: 
Kalendermonates nach Beginn dieses Kalender
jahres zu erklären. 

§ 22.(2) Für die Lieferungen und den Eigen
verbrauch der in der Anlage nicht angeführten 
Getränke und alkoholischen Flüssigkeiten ist eine
zusätzliche Steuer von 10 vom Hundert der' 
Bemessungsg,rundlage zu entrichten; diese zusätz-· 
liche Steuer vermindert sich bei Zutreffen der im 
§ 10 Abs. 2 Z. 4 an!?ieführten Voraussetzungen 
für die Lieferungen und den Eigenverbrauch von 
Wein aus frischen Weintrauben auf 2 vom 
Hundert der Bemessungsgrundlage. Für diese zu
sätzliche Steuer gelten die allgemeinen Vorschrif
ten dieses Gesetzes mit der Einschränkung sinn
gemäß, . daß ein weiter,er Vorsteuerabzug ent~ 
fällt. 

§ 23. (1) Unternehmer, deren Gesamtumsatz 
(§ 17 Abs. 5) den Betrag von 150.000 S nicht 
übersteigt, sind berechtigt, die für den Veranla
gungszeitraum zu entrichtende Steuer nach Maß
gabe des Abs. 2 zu kürzen. 

(2) Das Ausmaß der Kürzung beträgt bei einem 
Gesamtumsatz von; 

nicht mehr als 50.000 S .. 20 vom Hundert,. 
mehr als 50.000 S, aber nicht 
mehr. als 100.000 S ...... 15 vom Hundert, 
mehr als 100.000 S, aber 
nicht' mehr als 150.000 S .. 10 vom Hundert: 
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der Steuer,die der Unternehmer für den Ver
anlagungszeitraum zu entrichten hat. 

(3) Die Kürzung kann frühestens in der Steuer
erklärung für den Veranlagungszeitraum vorge
nommen werden. 

§ 25. (5) Über Vierlangen der Organe der Ab
gabenbehörde ist die Besichtigung von in Tnns
portmitteln oder Transportbehältnissen beförder
ten, abgeholten oder verbrachten Gegenständen 
sowie die Einsichtnahme in die diese Gegen
stände begleitenden Geschäftspapiere wie Fracht
briefe, Ueferscheine, Rechnungen und dergleichen 
Zu gestatten: Zur Durchführung solcher Besichti
gungen und Einsichtnahmen ist das Finanzamt 
mit allgemeinem Aufgahenbereich, in dessen 
Amtsbereich sich das Transportmittel oder Trans
portbehältIllis befindet, zuständig. Die mit der 
Ausübung der Aufsicht beauftragten Organe 
baben sich Zu B,eginn der Amtshandlung unauf
:g.efordert über ihre Person und darüber' auszu
weisen, daß sie zur Ausübung' der Aufsicht be
rechtigt sind. 

§ 26. (5) Die Bestimmung des § 12 Abs. 10 
ist erstmals auf Gegenstände anzuwenden, die der 
Unternehmer nach dem 31. Dezember 1975 der 
Verwendung oder Nutzung als Anlagevermögen 
'zuführt. Bei der Berichtigung des Vorsteuerab
'zuges für die Jahre 1976 und 1977 ist die gesamte 
auf den Gegenstand entfallende Vorsteuer um die 
auf den Gegenstand entfallende Umsatzsteuer 
für den Selbstverbrauch (§ 29) zu. kürzen. 

Anlage zum Umsatzsteuergesetz 1972 
Verzeichnis der dem Steuers atz 8 vöm Hundert 

',unterliegenden Gegenstände 
31. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen, 

ausgenommen Fruchtsäfte, die durch Zusätze 
ihren ursprünglichen Charakter verloren 
haben, auch in Pulverform, kein Milchfett 
enthaltend oder mit einem Gehalt an Milch
fett VOn weniger als 1'5% des Gewichtes 
sowie keine Stärke enthaltend oder mit einem 
Gehalt an Stärke von weniger als 5010 des 
Gewichtes (aUIS Kapitel 21 des Zolltarifes). 

:32 .... 
.33. Milch, mit Flruchtbestandteilen, Kakao oder 

Schokolade versetzt (aus Nummer 22.02 des 
Zolltarifes). 

Derzeit geltender Gesetzestext 

der Steuer, die der Unternehmer für den Ver
anlagungszeitraum zu entrichten hat. 

(3) 'De.r Kürzungsbetrag kann nur in der 
Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum 
geltend gemacht werden. 

§ 25. (5) neu 

§ 26. (5) Die Bestimmung des § 12 Abs. 10 ist 
erstmals auf Gegenstände anzuwenden, die der 
Unternehmer nach dem 31. Dezember 1977 der 
Vierwendung oder Nutzung als Anlagevermögen 
zuführt. 

AnJage zum Umsatzsteuergesetz 1972 
Verzeichnis der dem Steuersatz 8 vom Hundert 

unterliegenden Gegenstände 
31. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 

(Kapitel 21 des Zolltarifes). 

32 .... 
33. Fruchtmilch(aus Nummer 22.02 des Zoll

tarifes). 

ARTIKELII 

Arti~el XI 

Einführungsgesetz zum Umsatzsteuergesetz 1972 

Artikel XI 

1. .. . 
~2 ... . 
.3. Die Schuldverpflichtungen aus den nach 

diesem Bundesgesetz durchgeführten Kredit
operationen sind bis spätestens 1980 zu 
tilgen. 

1. .. . 
2 ... . 
3. Die Schuldverpflichtungen aus den nach 

diesem Bundesgesetz durchgeführten Kredit
operationen sind bis spätestens 1977 zu 
tilgen. 
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4. Die nach Abstattung der Vorrats- und An
lagenentlastung v,erbleibenden Erlöse aus der 
Selbstverbrauchsteuer sind für die Tilgung 
und Zinsen der nach diesem Bundesgesetz 
entstandenen Schuldverpflichtung,en bis zum 
Z.eitpunkt der im Rahmen der Z. 3 und 5 
durchgeführten Tilgungs- und Zins'enzahlung 
zweckgebunden. 

Derzeit geltender Gesetzestext 

4. Die nach Abstattung der Vor,ratsentlastung 
verbleibenden Erlöse aus der Selbstver
brauchsteuer sind für die Tilgung und Zinsen 
der nach diesem Bundesgesetz entstandenen 
Schuldverpflichtungen zweckgebunden. 

ARTIKEL III 

Einkommensteuer 

§ 20. (1) Weder bei den einzelnen Einkunfts
arten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
dürfen abgezogen werden: 

1. .. . 
2 ... . 

3. Repräsentationsaufwendungen, wie ins
besondere Aufwendung,en anläßlich der Bewir
tung von Geschäftsfreunden. Für Steuerpflichtige, 
die Ausfuhrumsätz;e tätigen, kann der Bundes
minister für Finanzen abweichend von der vor
sbehenden Bestimmung mit Verordnung Durch
schnittssätze für abzugsHihige ltepräsentations
aufwendung~n nach den jeweiligen Erfahrungen 
der Praxis fest'setzen, soweit für die Ausfuhr
umsätze das inländische Besteuerungsrecht auf 
dem Gebiet der Einkommensteuer nicht einge
schränkt ist. Als Ausfuhrumsätz;e gelten Umsätze 
gemäß § 6 Z. 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 sowie Leistungen, die im Ausland an aus
ländische Abnehmer (§ 7 Abs. 1 Z. 1 des Umsatz
steuergesetzes 1972) erbracht werden, 

4. freiwillige Z~wendungen und Zuwendungen 
an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen, auch 
wenn die Zuwendungen auf einrer den Zuwenden
den verpflichtenden Vereinbarung beruhen; der
artige Zuwendung,en sind auch nach § 18 Abs. 1 
Z. 1 nicht abzugsfähig, 

5. die Steuern vom Einkommen und sonstige 
Personensteuern sowie die auf den Eigenver
brauch entfallende Umsatzsteuer, soweit der 
Eigenverhrauch eine Entnahme darstellt. 

§ 20. (1) Weder bei den einzelnen Einkunfts~ 
anen noch vom. Gesamtbetrag der Einkünfte 
dürfen abgezogen werden: 

1. .. . 

2 ... . 

3. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen 
an gesetzlich umerhaltsberechtigte Per~onen, auch 
wenn die Zuwendungen auf einer den Zuwenden
den verpflichtenden Vel1einbarung beruhen; der
artige Zuwendungen 'Sind auch nach § 18 Abs. 1 
Z. 1 nicht abzugsfähig, 

4. die Steuern vom Einkommen und sonstige 
Persoruensteuern sowie di,e auf den Eigenv,er
brauch entfallende Umsatzsteuer, soweit der 
Eigenverbrauch eine Entnahme darstellt. 

ARTIKEL IV 

Körperschaftsteuer 

§ 16. Nicht abzugsfähig sind: 
1. .. , 
2. RepräS'en'ta1ti{)U1jStiufwendungen, wie inSlbe

.sonld'ere Aufwe1llooIligen anläßlich der Bewirtung 
von GeschäftSifreunden. Für Steuerpflichtige, die 
Ausf,uhmun6ät2:e tät1~etli, kann der BUindesmi,I1Ii
ster für Finatnl2:en abweichend von der V'orstehen
den Bestimmuntg mvt. Vel'ol'dnung DUirchschnitts
s,ätlJe für albZUlgSif'ähige R'epräsentaJtio1llS,aufwen
dun,gen nach den jeweil~gen Edahr:ungen. der 
Pl1axis festsetzen, 'soweit für ,die Ausfuhrumsätze 

§ 16. Nicht ab~ugsfirhig sind: 

1.. .•• 
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das inilä11id:ische ß,esteuer:uJ1gsrecht Q;wf dem Ge
biet ·der Körperschaftsteuer ntchtei:lllgeSJChränkt 
i51t. Al51 Au\Sfuhrumsätze gd'ten Umsätze gemäß 
§ 6 Z. 1 und 2 des Ums;litz51teuenges:etzes 1972 
sowie LeistUil1igelll, .die im A,uslamd an ,aUSiLändische 
kbnehmer (§ 7 Abs. 1 Z. 1 des Umgatzs:teuer
gesetzes 1972) erbracht werden; 

3. die Steuern vom Einkommen 'Und sonstige 
Per.sonensteuenn lSow~e die Ahgahe nadJ. dem 
El1bsch<liftssteueräquivalelllogesetz, BGBt Nr. 286/ 
1960, und die Umsatzsteuer, :die auf nicht abzugs
fäh~ge Aufwenoo!1igel1J entfällt; 

4. die Vergütungen jeder Art, die an Mit
glieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats oder 
andere mit der überwachung der Geschäftsfüh
rung beaJuftmgte Personen gewährt wel1den; 

5~ die Aufwellldungen zu gemei11lnützigen, 
miLdtätigen, lcirchlichen und ähnlich·en Zwecken. 

§ 22. (6) Die Körpersmafooteuer für Einkünfte, 
die dem Steueralh!zllig 'Unterliegen, ist dur:ch den 
Steuera:b:zru.g 'aJbgegolten, wenn der Bezieher der 
Einkünfte nur beschränkt körperschaftsteuer
pfl,i,chüg ,ist und ,die Einkünfte nicht illl einem 
inJänd:isrehelll gewel1b11icheur oder land- Uind forst
Wlirtschll:f,tli,chen Bebrieb oder aus der Betei'lligung 
a,n einem Handdsgewerlbe als stiHer Gesellschafter 
angeflallen sinld. . 

Derzeit geltender Gesetzestext 

2. die Steuern vom Einkommen und sonstige 
Personensteuern sowie die Abgabe nach dem 
Erbschaftssteueräquivalentgesetz, BGBl. Nr. 286/ 
1960, und die Umsatzsteuer, die auf nicht abzugs
fähige Aufwlendungen entfällt; 

3. die Vergütungen jeder Art, die an Mit
glieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats oder 
andere mit der überwachung der Geschäfts
führung beauftragte Personen gewährt werden; 

4. die Aufwendung.en zu gemeinnützigen, mild
tätigen, kirchlichen und ähnlichen Zwecken. 

§ 22. (6) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, 
die dem Steuerabzug unterliegen, ist durch den 
Steuerabzug abgegolten, wenn der ß,ezieher der 
Einkünfte nur beschränkt körperschaftsteuer
pflichtig ist und die Einkünfte nicht in einem in
ländischen gewerblichen oder land- und forst
wirtschaftlichen Betrieb angefallen sind. 

ARTIKEL V 

Tabaksteuer 

§ 2. (1) Die Tahaksteuer ist vom Verkaufs
preis der T,aihakwaren . zu berechnen Ulnd he
td~gt 

a) fü,r Zigaretten 55%; 

b) für RauchtJaibak, der auf eine Brei,t'e von 
weniger als 1'4 mm zerkleinert ist (Fein
schnitt), 'UJnld für R,aJUch·taihak, der mehr 
als 5.0 Gewichos,pro:z:ent FeLnschnitt enthäLt, 
47%; 

c) fü,r Zig,a,rren (aJUch Stumpen Unlet Zigaria~os) 
13%; 

d) für andere TaJbakwar,en 340/0. 

§ 2. (1) Die Tabaksteuer ist vom Verkaufspreis 
der Tabakwaren zu berechnen und beträgt 

a) für Zigaretten 55%; 
b) für Rauchtabak, der auf eine Br·eite von 

weniger als 1'4 mm zerkleinert ist (Fein
schnitt), und für Rauchtabak, der mehr als 
50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält, 
47%; 

c) für andere Tabakwaren 340/0. 
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